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Neue Hausspitze im HMdJ – keine Bodycams  
im hessischen Justizvollzug
Prof. Dr. Roman Poseck neuer Justizminister – Tanja Eichner neue Staatsekretärin

Noch Mitte Mai hatte die nun ehema-
lige Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann den BSBD-Landesvorstand für 
den 28. Juni 2022 zu einem Gespräch 
in das Justizministerium nach Wies-
baden eingeladen, um den durch den 
BSBD Hessen heftig kritisierten soge-
nannten Feuerzeugerlass miteinan-
der zu besprechen. 

Der Erlass gilt wohl heute immer noch, 
das Gespräch am 28. Juni 2022 führte 
allerdings der neue Justizminister Prof. 
Dr. Roman Poseck, der bis dahin Präsi
dent des Oberlandesgerichts Frankfurt 
und Präsident des Staatsgerichtshofs in 
Wiesbaden gewesen war. 

Es war der neu gewählte Minis ter
präsident Boris Rhein, der den Minis
ter * innenstuhl in unserer obersten 
Dienstbehörde neu besetzte. 

Mit Tanja Eichner zog dann auch 
eine neue Staatssekretärin ein.

Dabei waren es zunächst „nur“ 15 
Monate, die den neuen Justizminister 
und die neue Staatssekretärin in ihrer 
jeweils neuen Position erwarten. 

Im September 2023 wird in Hessen 
der Landtag neu gewählt, es bleibt ab
zuwarten, welche Regierungskoalition 
sodann die hessische Landespolitik ge
stalten wird. 

Das erste Gespräch mit Justizminister 
Prof. Dr. Roman Poseck verlief sehr 
offen, sehr interessiert, es war tatsäch

lich ein kritisches aber auch ein sehr 
konstruktiver Dialog. Für uns als BSBD 
Hessen war es ein gutes Gespräch. 

Justizminister Prof. Dr. Poseck er
klärte gleich am Anfang, dass er gerade 
die Einführung von Bodycams im hes
sischen Justizvollzug kritisch hinter
frage und von der Einführung absehen 
wolle. Er kündigte an, dass die Korrek
tur der Besoldung alsbald eingeleitet 
würde. Er hörte sehr aufmerksam zu, 
als die Mitglieder des BSBDLandes

vorstands die Arbeitssituation in den 
Anstalten beschrieben. Keine einfache 
Kost. Er kündigte an, dass er auch für 
den Jus tizvollzug weitere Stellen für 
den Doppelhaushalt 2023/2024 ange
meldet habe. Der sogenannte Feuer
zeugerlass wird überprüft werden.

Als BSBD Hessen sind wir gespannt 
auf den weiteren Austausch. 

Justizminister Prof. Dr. Poseck  sagte 
seine Teilnahme am Gewerkschaftstag 
2022 unmittelbar zu.  ■

Konstruktiver Dialog: BSBD Hessen im Gespräch mit dem neuen Justizminister Prof. Dr. Roman 
Poseck.  Foto: BSBD Hessen

dbb Hessen-Pressemitteilung, 5. August 2022

Besoldungsreparatur: Schritt in die richtige Richtung
Der dbb Hessen begrüßt die Ankün-
digung von Ministerpräsident Boris 
Rhein und Innenminister Peter Beuth 
(beide CDU), das Thema Beamtenali-
mentation nun anzupacken und die 
ersten Schritte mit der Haushaltsge-
setzgebung 2023/2024 verabschie-
den zu wollen. „Es ist gut, dass die 
Landesregierung unserer Forderung 
nachkommt und die ersten Schritte 
der Besoldungsreparatur mit dem 
kommenden Doppelhaushalt ange-
hen will“, sagt der Landesvorsitzende 
des dbb Hessen, Heini Schmitt.

Schmitt begrüßt ebenfalls, dass die 
Landesregierung keine grundsätzlichen 
Änderungen an der Struktur der Besol
dungstabellen vornehmen will. „Es war 
uns sehr wichtig, dass die Struktur im 
Wesentlichen erhalten bleibt und es zu 

keinen Verstößen gegen das Abstands
gebot kommt. Auf diese Weise werden 
alle Beamtinnen und Beamten entspre
chend partizipieren.“

Vorstöße, wie sie aus anderen Bun
desländern oder aus dem Bund zu ver
nehmen waren, die versuchten, die Ver
fassungskonformität maßgeblich über 
Zuschläge (vor allem Kinderzuschläge, 
Ortszuschläge), beihilferechtliche Ver
besserungen, Anerkennung von Part
nereinkommen oder Verbesserungen 
nur am unteren Ende der Tabelle her
beizuführen, hatte der dbb Hessen 

von Beginn an kategorisch abgelehnt. 
„Solche Konstrukte wären in unseren 
Augen ebenfalls klar verfassungswidrig 
gewesen und hätten zudem die Beam
tenschaft in Gewinner und Verlierer ge
spalten“, so Schmitt.

Das zeigt sich auch daran, dass Ge
setzentwürfe oder bereits verabschie
dete Gesetze von dortigen dbbOrga
nisationen kritisch gesehen, abgelehnt 
oder erneut beklagt würden.

Lineare Erhöhungen in Hessen sollen 
nun Beamte und Versorgungsempfän
ger in gleicher Weise profitieren lassen. 
Es findet also auch keine mittelbare Ab
senkung des Versorgungsniveaus statt.

Die Erhöhung des Familienzuschlags 
ab dem dritten Kind entspricht unserer 
Forderung und der Rechtsprechung.

Die Erhöhung des Familienzuschlags 
für das erste und zweite Kind hielten 
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wir in Anlehnung an die Rechtspre
chung nicht für erforderlich, die vor
gesehene Größenordnung führt jedoch 
nach unserer ersten groben Bewertung 
nicht dazu, dass erkennbar gegen das 
Leistungsprinzip verstoßen wird. Be
sonders wichtig ist uns dabei, dass das 
Grundgehalt nach wie vor die entschei
dende Stellgröße bleibt und der Fami
lienzuschlag nicht überproportional in 
den Vordergrund rückt.

Darüber hinaus hat die Landesregie
rung nicht den Versuch unternommen, 
über regionale Zuschläge zu Verbesse
rungen zu kommen. 

Auch das hätte zu erheblichen Ab
grenzungsproblemen und zu fortlau
fendem Anpassungsbedarf geführt.

Dass die Beamtinnen und Beamten in 
A 5 nach A 6 überführt werden sollen, 
halten wir – ohne entsprechenden prä
zisen Berechnungen zum Abstandsge
bot vorzugreifen – für richtig, denn na
türlich ist der fehlende Mindestabstand 
zur Grundsicherung am untersten Ende 
des Besoldungsgefüges am größten.

Wenn das Abstandsgebot es zulässt, 
sollte hier noch ein weiterer Schritt fol
gen, von A 6 nach A 7. Schließlich hal
ten wir auch die Streichung der ersten 
Erfahrungsstufen bei der Eingangsbe
soldung von Richtern und Staatsanwäl

ten für richtig. „Der jetzt präsentierte 
Gesamtvorschlag ist sicher der ent
scheidende Schritt in die richtige Rich
tung, er ist nach unserer Bewertung 
der im Vergleich bislang beste Weg, 
müsste aber ein größeres Volumen ha
ben,“ sagte Schmitt. 

Das Erreichen der Verfassungskon
formität wird auf diese Weise zu lange 
dauern, zumal damit gerechnet werden 
muss, dass vom BVerfG bzw. vom VGH 
zeitlich strengere Vorgaben gemacht 
werden.

Bis Anfang 2024 werden sich also Be
soldung und Versorgung durch das jetzt 
vorgestellte Gesetzesvorhaben linear 
um mind. 6 Prozent (in einzelnen Fall
konstellationen mehr) erhöht haben.

Regelmäßige jährliche  
Anpassungen sind Vorgaben von  
Verfassung und Rechtsprechung 
Im Zusammenwirken mit den bereits 
beschlossenen Erhöhungen zum 1. Au
gust 2022 und zum 1. August 2023 wird 
sich die Alimentation im Laufe von zwei 
Jahren linear um weitere mind. 4 Pro
zent (in einzelnen Fallkonstellationen 
mehr) erhöht haben.

Jedoch ist dabei der jeweils aktuelle 
Anstieg des Grundsicherungsniveaus 
noch nicht betrachtet. Es ist die Vorgabe 

von Verfassung und Rechtsprechung, 
dass regelmäßige jährliche Anpassun
gen, auch orientiert an der Entwicklung 
der Grundsicherung, unabhängig von 
den „Reparaturschritten“ erfolgen.

Auch die Zusage, dass weitere „Re
paraturschritte“ bis zur Erreichung 
der Verfassungskonformität insgesamt 
erfolgen werden, ist besonders bedeut
sam.

Besoldung in Hessen seit 2013 
verfassungswidrig zu niedrig
Schließlich weisen wir darauf hin, dass 
entsprechende Mittel für die rückwir
kende Entschädigung eingeplant wer
den müssen. 

Denn sobald das Gericht (BVerfG 
bzw. VGH) hierzu konkrete Festle
gungen getroffen hat, wird auch das auf 
den Haushalt zukommen.

Der Verwaltungsgerichtshof in Kas
sel hatte Ende November in einem vom 
dbb Hessen unterstützten und beglei
teten Verfahren festgestellt, dass die 
Besoldung in Hessen seit 2013 verfas
sungswidrig zu niedrig war, und dass 
das Mindestabstandsgebot bis zur Be
soldungsgruppe A 11, Stufe 1, nicht ein
gehalten war.

Es gab einen Vorlagebeschluss an das 
Bundesverfassungsgericht.  ■

Ministerpräsident Boris Rhein greift ein

(Aber nur !) Erste Schritte in Sachen Besoldungsreparatur 

Ministerpräsident Boris Rhein.
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Zweimal drei Prozent – zum 1.4.2023 
und zum 1.4.2024, neben der offizi-
ellen Besoldungserhöhung von 2,2 
und 1,8 %, das ist nun die Strategie 
der hessischen Landesregierung mit 
seinem neuen Ministerpräsidenten 
Boris Rhein, um die Verfassungswid-
rigkeit der Besoldung endlich zu kor-
rigieren. 

In Summe – also bis spätestens Frühjahr 
2024 – sind das ganz objektiv betrach
tet insgesamt 10 % mehr in den Porte
monnaies der hessischen Beamtinnen 
und Beamten. Hinzu kommen je 100 € 
mehr für die ersten beiden Kinder, der 
Wegfall der Besoldungsgruppe A 5, die 
Streichung der ersten beiden Erfah
rungsstufen für Richter und Staatsan
wälte. 

Das Land Hessen/die Justiz hat wohl 
bemerkt, dass die Konkurrenzfähigkeit 
zur freien Wirtschaft dahinschwindet. 
Was vor 20 Jahren noch zog, der kri
senfeste Arbeitsplatz – ist im Attrak
tivitätsranking – ehemals zugunsten 
– des öffentlichem Dienst ziemlich in 
den Keller gerauscht. Damit lässt sich 
heute kaum noch ein*e Bewerber*in 

gewinnen. Auch wenn es uns als Jus
tizvollzug nur indirekt berührt: auch 
die allgemeine Justiz musste aktuell 
die Eingangsvoraussetzungen für die 
Neueinstellung von Richter*innen und 
Staatsanwälte*innen, d. h. die Summe 

der Examensnoten abgesenkt werden, 
um überhaupt noch genügend Personal 
rekrutieren zu können. Die Großkanz
leien im RheinMainGebiet zahlen bis 
zum Doppelten des Einstiegsgehalts des 
öffentlichen Dienstes. 

Diese sich anbahnende Misere wird 
auf unserer politischen Entscheider *in
nenebene gut verstanden. Viele dort 
sind selbst Volljuristen*innen. Da wird 
schnell nachspürbar, was da passiert. 

Schwieriger wird es dagegen offen
sichtlich am unteren Rand der Besol
dungshierarchie! 

Rechnen wir mal nach, was 3 % am 
unteren Rand monetär pro Monat aus
macht, dann landen wir einem Plus von 
70 bis 80 € monatlich. 10 % am Ende, 
die Summe der geplanten Erhöhungen 
bis zum Frühjahr 2024, bedeuten (in
klusive der regulären Besoldungserhö
hung) rund 25 € mehr. Rechnet man 
dann noch das Plus für die Kinder mit, 
ist das tatsächlich ein erster beacht
licher Schritt. 

Inflation, Energiekosten und die 
Spritrechnung an der Tankstelle kön
nen damit jedoch nicht kompensiert 
werden. Das wird wohl auch der neu 
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gewählte Ministerpräsident Boris Rhein 
wissen. 

Die Herausforderungen der mondä
nen Zeitenwende stehen uns allen deut
lich vor Augen…. Nichtsdestotrotz: die 
Anhebung der gesamten Besoldungsta
belle ist ein deutlich richtigerer Schritt, 
als das, was andere Bundesländern an 
Lösungen aufzuwarten wussten, um die 
Verfassungswidrigkeit der  Besoldung 
auszumerzen. 

Einige haben Modelle gewählt, bei 
denen klar ist, dass die nächste Klage
welle droht, andere haben sich allein 
auf die Anhebung der Kinderzuschläge 
kapriziert.  

Dagegen sind zweimal 3 % und für 
alle, d. h. auch für die Pensionäre (!), 
tatsächlich ein richtiger und ein bes
serer erster Schritt. Aber auch nur ein 
erster Schritt, das darf kein letzter sein! 

Der dbb Hessen hat geklagt, der dbb 
Hessen hat vor dem VGH in Kassel zu 
100 % Recht bekommen. Und: der dbb 
Hessen bleibt mit seinem Landesvor
sitzenden Heini Schmitt solange dran, 

bis die Vorgaben der Gerichte erfüllt 
sind. Da gibt es tatsächlich noch einige 
Handlungsoptionen. Packen Sie es bitte 
weiter an, liebe hessische Landesregie
rung!  ■

Der Korrekturbedarf für den hes-
sischen Justizvollzug wird im nach-
folgenden Artikel beschrieben.  

Korrekturen im Besoldungsrecht für 
den hessischen Justizvollzug – jetzt !
Dass die hessische Landesregierung 
mit der aktuell geplanten Besol-
dungsreparatur auch die Besoldungs-
gruppe A 5 als unterste Besoldungs-
gruppe abschafft, mag ja in den 
Ohren der Betroffenen erst einmal gut 
klingen. 

Es wirkt, als sei dieser Schritt der rich
tige, um das Abstandsgebot zwischen 
Grundsicherung und unterster Besol
dungsgruppe herzustellen. 

Es soll ja verfassungsgemäß werden. 
Die Hoffnung ist wohl auch, dass dieser 
Schritt nicht gar zu viel kostet, insge
samt gibt es noch zehn Amtsbezeich
nungen, die A 5 zugeordnet sind. Das 
scheint übersichtlich zu sein.

Bei der Planung dieses Schritts pas
sierte der hessischen Landesregierung 
allerdings ein entscheidender Fehler: 
sie haben die Streichung der Besol
dungsgruppe A 5 und deren Folgen lei
der nicht vom Ende her gedacht.

Besoldungsgruppe A 5 sowie die da
zugehörenden Ämter (samt der Ge
richtswachtmeister im Justizressort) 
ge hörte vor den Dienstrechtsmoderni
sierungswellen vor 2013 zum einfachen 
Dienst, er wurde mittlerweile aus dem 
Laufbahnrecht gestrichen. Die Zugangs
voraussetzungen des einfachen Dienstes 
für die Berufung in das Beamtenverhält
nis auf Probe waren deutlich niedriger 
als die des mittleren Dienstes: Einstel

lungsvoraussetzung ist möglichst ein 
Hauptschulabschluss, die Einstellung 
zunächst als Tarifbeschäftigte (aktu
ell EG 4, wie der Justizvollzug auch), 
Teilnahme an einem 10wöchigen Ein
weisungslehrgang – jetzt am Standort 
Rotenburg an der Fulda. Fertig. Was frü
her auf diese Weise Voraussetzung für 
A 3, dann A 4, schließlich A 5 war, wird 
jetzt plötzlich Eingangsvoraussetzung 
für das Eingangsamt A 6 – jedenfalls ist 
das für unsere Gerichtswachtmeister so. 
Der Grundsatz der funktionsgerechten 
Besoldung  aus § 21 Abs. 1 HBesG ver
langt vom Gesetzgeber allerdings: „Die 
Funktionen der Beamtinnen und Be
amten sind nach den mit ihnen verbun
denen Anforderungen sachgerecht zu 
bewerten und Ämtern zuzuordnen. Die 
Ämter sind nach ihrer Wertigkeit unter 
Berücksichtigung der gemeinsamen Be
lange aller Dienstherrn den Besoldungs

gruppen zuzuordnen…“ Merken Sie 
was? Es gibt unterschiedlich bewertete 
Aufgaben und Ämter im Stellen und 
Besoldungsrecht. Das war im Übrigen 
schon immer so und ist in der Arbeits
welt nun nichts Ungewöhnliches.

Was heißt das nun konkret für den 
hessischen Justizvollzug? Konkret heißt 
die Anhebung der Besoldung bei den 
Gerichtswachtmeis tern * innen, dass 
de ren Tätigkeit, die bis her deutlich 
nied riger bewertet war als der mittlere 
Voll zugs und Verwaltungsdienst plötz
lich bzw. zukünftig der gleichen Besol
dungsgruppe zugeordnet sein wird. 

Durch den Wegfall der Besoldungs
gruppe A 5 und daraus resultierend 
die Anhebung des Eingangsamts der 
Gerichtswachtmeister prallen nun die 
unterschiedlichen Zugangsvorausset
zungen für bisher unterschiedlich be
wertete Aufgaben aufeinander bzw. 
werden gleichgemacht. 

Als BSBD Hessen fordern wir des
halb ausdrücklich: Wenn es für die Ge
richtswachtmeister zukünftig bei den 
Zugangsvoraussetzungen und beim 
bisherigen Aufgabenzuschnitt bleibt, 
dann muss das Eingangsamt des mitt
leren Vollzugs und Verwaltungsdiens
tes angehoben werden. Dann muss das 
Eingangsamt A 7 werden. Dann sind 
aber auch die Eingangsämter für den 
Allgemeinen Vollzugsdienst, den Kran
kenpflegedienst und den Werkdienst 
anzuheben. Es kann nicht sein, dass 
Bedienstete mit Realschulabschluss und 
Vollausbildung lediglich eine Besol
dungsgruppe höher eingeordnet wer
den als die Berufsgruppe des Gericht
wachtmeisterdienstes.

Die Werkbediensteten haben sogar 
alle eine Meisterausbildung. Also nicht 
zu vergleichen mit „möglichst einen 
Hauptschulabschluss“ für die Einstel
lung aufwarten zu müssen.

Auch die Aufgabenfelder unterschei
den sich in der Wertigkeit der Aufgaben 
deutlich. Allein am unteren Rand der 
Besoldungsgruppe zu streichen, ohne 
die Besoldungsgruppe nach oben zu er
weitern, kann nicht richtig sein. 

Unsere Forderungen als Fachgewerk
schaft im Justizvollzug an die hessische 
Landesregierung zusammengefasst:
1.  Heben Sie das Eingangsamt des 

mittleren Verwaltungsdienstes  
auf A 7.

2.  Heben Sie das Eingangsamt für 
den Allgemeinen Vollzugsdienst, 
den Krankenpflegedienst und den 
Werkdienst an auf A 8.

Wir haben jetzt schon massive Nachbe
setzungssorgen in allen Berufsgruppen, 
hier muss jetzt dringend gehandelt wer
den!  ■

Heini Schmitt,  
dbb-Landes-
vorsitzender.

Foto:  
www.dbb-hessen.de

Hess. Besoldungsgesetz
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Ausbildung absolvieren. Diese Neue
rung wurde in die Hessische Laufbahn
verordnung aufgenommen. Tatsächlich 
hat bereits ein Ressort – unser Justiz
ressort – davon Gebrauch gemacht und 
hat hierfür die Ausbildungs und Prü
fungsordnung für den Gerichtsvollzie
herdienst angepasst. Auch dort wurde 
es immer schwieriger, Bedienstete für 

diese zusätzliche berufliche Qualifikati
on zu finden. Warum das im Justizvoll
zug nicht gehen kann, erklärt sich uns 
als Fachgewerkschaft im Justizvollzug 
einfach nicht.

Der BSBD Hessen appelliert an die 
personalwirtschaftlich Verantwortli
chen, die Bezahlung während des Vor
bereitungsdienstes für den mittleren 
Vollzugs und Verwaltungsdienst end
lich zu regeln. Es kann nicht sein, dass 
die Betroffenen verarmen oder sich 
Geld bei der Familie leihen müssen, 
um am 2jährigen Vorbereitungsdienst 
teilzunehmen. Das hat mit Alimenta
tion und Fürsorge nichts mehr zu tun. 
Hier ist dringender Handlungsbedarf 
gegeben! So, wie es bisher war, kann es 
nicht weitergehen!  ■

dann im entsprechenden Aufgabenfeld. 
Die allermeisten von ihnen erledigen 
dabei klassische Aufgaben des mittle
ren Vollzugs und Verwaltungsdienstes. 
Anstalten und VCCen ringen dann mit 
den Betreffenden darum, dass sie tat
sächlich am 2jährigen Vorbereitungs
dienst teilnehmen. Das können sich die 
meisten aber finanziell gar nicht leisten. 

Für eine*n Realschulabgänger*in mit 
16 Jahren mögen 1.300 € Anwärterbe
züge ja doch recht viel Geld sein – ohne 
eigenen Hausstand und bei den Eltern 
lebend. 

Für zuvor Tarifbeschäftigte mit be
reits einem Berufsabschluss und meh
reren Berufsjahren auf dem Buckel lässt 
sich davon der Lebensalltag überhaupt 
nicht finanzieren – schon gar nicht 2 
Jahre lang. Berücksichtigt man dann 
noch den Ausbildungsverlauf – alle 
Anwärter*innen müssen die VCCAus
bildungsstationen an den Standorten 
Frankfurt und Kassel durchlaufen . 

Es gibt einige Bedienstete, die lieber 
kündigen, als das auf sich zu nehmen. 
Sie können es nicht bezahlen!

Der BSBD Hessen hat dieses Thema 
immer wieder aufgerufen! Ein Anwär
tersonderzuschlag, wie er im AVD ge
zahlt wird, könnte helfen. 

Allerdings verweigerte das Innenmi
nisterium bisher seine Zustimmung. 
Die Begründung war wohl, dass da ja 
dann alle kommen könnten, also auch 
die anderen Laufbahnen der hessischen 
Landesverwaltung. 

Seit der letzten Dienstrechtsände
rung wäre es aber laufbahnrechtlich 
auch möglich, dass die Betroffenen 
während der Ausbildung im Tarifbe
schäftigtenverhältnis bleiben und so die 

Anwärter*innen des mittleren Vollzugs- und  
Verwaltungsdienstes dürfen nicht verarmen !
Ein Anwärtersonderzuschlag, wie er im AVD gezahlt wird, könnte helfen

Es ist schon lange, lange her, dass wir 
Realschulabsolventen mit 16 Jahren 
– direkt im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf – einstellten und direkt 2 
Jahre ausbildeten, um sie dann – aus-
gebildet – im mittleren Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst einzusetzen. Es 
war damals insgesamt angemessen, 
sie während des Vorbereitungsdiens-
tes mit Anwärterbezügen in A 5 bzw. 
später A 6 zu bezahlen, da die jungen 
Beamtinnen und Beamten ihre erste 
Ausbildung absolvierten und meis-
tens noch zuhause wohnten. So war 
das damals. Aber die Einstellungs-
situation hat sich heute total verän-
dert.

Zum einen gibt es kaum noch Real
schulabsolventen, die direkt nach dem 
Schulabschluss ins Berufsleben starten 
und hierfür nach einem Ausbildungs
platz im öffentlichen Dienst – konkret 

im Justizvollzug suchen. Ausnahmslos 
alle Bewerber*innen – ob in den VCCen 
oder in den JVAen – sind deutlich älter. 
Sie haben alle bereits eine Ausbildung 
abgeschlossen, haben einige oder gar 
mehrere Jahre Berufserfahrung (in 
welchen Branchen auch immer). 

Die Realität hat sich hier total ge
dreht. Der Frauenanteil hat zugenom
men, einige haben bereits Familie und 
Kinder, eine eigene Immobilie oder zu
mindest eine entsprechend große Miet
wohnung. Kurzum sie haben erhebliche 
Lebenshaltungskosten.

Für den hessischen Justizvollzug 
wird dies nun immer stärker zum Pro
blem. In der Praxis werden die Bediens
teten schon lange nicht mehr direkt in 
das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
berufen, sie fangen vielmehr in EG 6 
als Tarifbeschäftigte an, werden ein
gearbeitet bzw. angelernt und arbeiten 

Der Blick ins leere 
Portemonnaie ist  
äußerst unangenehm.  
Es kann nicht sein, dass  
Betroffene sich Geld bei 
der Familie leihen müs-
sen, um am 2-jährigen 
Vorbereitungsdienst 
teilnehmen zu können.
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Personalnotstand – Quo vadis ????
Besorgniserregend ist wohl zu harm-
los, um die Personalnot zu beschrei-
ben, die sich in den allermeisten 
hessischen Vollzugsanstalten breit 
macht. In Summe sind im AVD bei-
spielsweise mehr als 90 Stellen frei. 
Nachbesetzungsschwierigkeiten gibt 
es im Werkdienst, in der Baubranche 
wird aktuell deutlich besser bezahlt. 
Immer wieder sind im Krankenpfle-
gedienst Stellen nachzubesetzen. 
Auch bei den sogenannten Fach-
diensten wird es immer schwieriger, 
Personal zu rekrutieren.

Was darüber hinaus markant auffällt, 
sind die wachsende Zahl an Kündi
gungen und Entlassungsanträgen.

Beam te auf Probe und auf Lebenszeit 
ver lassen den Justizvollzug, obwohl 
beim AVD in den ersten fünf Jahren der 
Anwärtersonderzuschlag (teilweise) zu
rückzuzahlen ist. Es sind auch schon 
mal die neuen Arbeitgeber, die „die

sen Deckel“ übernehmen und mehr als 
10.000 € an die Hessische Bezügestelle 
zurückzahlen. 

Die Personalfluktua tion hat in den 
vergangenen drei Jahren deutlich zu
genommen. Warum die ehemaligen 
Kollegen *innen sich vom Justizvollzug 
abwenden und wieder gehen, wird lei
der nicht standardmäßig erfragt bzw. 
erfasst. Es wäre ja mal interessant, 
offiziell zu wissen, warum die Betref
fenden sich neue Arbeitsplätze gesucht 
haben. Inoffiziell raunen sich sehr viele 
Kolleginnen und Kollegen als besonde
ren Grund zu: „weil ich mir das nicht 
länger gebe“. Der (krisen)sichere Ar
beitsplatz zieht heute fast niemanden 
mehr an, nicht einmal in CoronaZeiten 
zog dieses Argument durchschlagend. 
Der Fachkräftemangel ist im Justizvoll

zug richtig angekommen. Die Zahl der 
Neueinstellungen ist deutlich zurück
gegangen.

Ist das in Hessen allein der Einfüh
rung des erecuitings geschuldet? Ist 
gar das H.B.WagnitzSeminar inkom
petent, unfähig, untätig? Oder vermit
telt Bewerber*innen einfach in andere 
JVAen, wie so gerne geschimpft und ge
hackt wird. Wenn wir ehrlich sind, lau
tet die Antwort: Nein, das ist es nicht. 

Sind es die Anstalten, die sich zu we
nig kümmern? Sind es die Kolleginnen 
und Kollegen, die zu wenig in der eige
nen Familie, im Freundes und Bekann
tenkreis werben? Antwort eines Perso
nalratsmitglieds: „nein, so böse sind 
meine Freunde nicht, dass ich ihnen 
empfehlen würde, im Justizvollzug an
zufangen.“ Diese Antwort ging übrigens 
an die neu eingesetzte Staatssekretärin 
Tanja Eichner. Die Situation sei „be
ängstigend“, so äußerte sich kürzlich 
ein ehemaliger Personalratsvorsitzen

der. In dieser Situation weiter nach den 
Schuldigen für diese Misere zu suchen, 
wird den hessischen Justizvollzug tat
sächlich aber nicht weiterbringen. Die 
Arbeit ist nicht getan, wenn die Schul
digen am Pranger zu stehen kommen. 
Das ändert nichts. Im Gegenteil.

Was  können wir tatsächlich noch 
tun? Eines fordert der HPR Justizvoll
zug mittlerweile gebetsmühlenartig: 
„die Einstellungsentscheidung muss 
deutlich schneller passieren.“ 

Dass Bewerber*innen bis zu viermal 
anreisen müssen, um an den Personal
auswahlkomponenten teilzunehmen, 
ist tatsächlich nicht vertretbar. Die 
Mischform zwischen zentraler Testung 
und dezentraler Einstellungsbefugnis 
erschwert die Beschleunigung der Ein
stellungsentscheidung im Übrigen. 

Auch die Messlatte bei der amtsärzt-
lichen Untersuchung muss auf den 
Prüfstand. Ist der BMI tatsächlich der
art relevant, wie es vorgegeben ist? Gut 
trainierte Sportler * innen haben bei 
den amtsärztlichen Untersuchungen 
übrigens auch immer wieder ein Pro
blem mit diesem Wert – so hört man, 
sie hungern sich runter, trinken viel zu 
wenig, saunieren kurz vor dem Unter
suchungstag. Um die Normen der PDV 
300 zu erfüllen. Ja, diese Vorschrift 
muss dringend überprüft werden.

Das Tarifbeschäftigtenverhältnis 
darf aber nicht länger als ein Jahr 
dauern! Bis zu zwei Jahren Tarifbe
schäftigtenzeit fordern wir den Nach
wuchskräften ab – und in einigen An
stalten wird die Zeit in EG 6 TVH nicht 
einmal auf die Probezeit angerechnet, 
weil leitende Bedienstete glauben, sie 
dürften das auch ohne jeden Sachgrund 
(das gibt‘s nicht, ich will das nicht) ent
scheiden. Als Begründung wird da auch 
immer wieder mal  der „Gleichbehand
lungsgrundsatz“ bemüht. Andere strei
ten über die Kostenübernahme der 
notwendigen ärztlichen Atteste mit 
den Beamten auf Probe. Puh, Kommen
tierung und Rechtsprechung zu verfol
gen, sollte eigentlich Grundlage sein 
für derartige Entscheidungen. Wirklich. 
– Und sind derartige Auseinanderset
zungen und Entscheidungen tatsäch
lich Basis für nachhaltige Motivation?

Arbeitsklima und Zusammenhalt – 
auch wenn personell die Nerven blank 
liegen, Arbeitsklima und Zusammen
halt werden die großen Herausforde
rungen sein. Wenn hier kein Klima
wechsel erfolgt, dann werden wir das 
Problem des Fachkräftemangels nicht 
in den Griff bekommen. Wer will schon 
in einem Arbeitsfeld arbeiten, in dem 
die Arbeitszeiten markant unsicher 
sind, das Arbeitsklima angespannt und 
chronische Unterbesetzung eher Regel 
als Ausnahme sind? Es gibt übrigens 
spannende Führungsrichtlinien der 
hessischen Landesregierung, veröffent
licht im Staatsanzeiger vom 18.7.2018. 
Arbeitsklima und Motivation sind eng 
miteinander verwoben. Schlechtes Ar
beitsklima und hoher Krankenstand im 
Übrigen auch. Kleinteilige Kontrolle, 
die „Unabkömmlichkeit der Leitungs
ebene“, fehlende Delegation, eine 
stra fende Fehlerkultur samt „Nicht ge
schimpft ist genug gelobt“, eine unklare 
Entscheidungslage, das Zusammen
stauchen von Bediensteten etc. etc. wir
ken toxisch auf jedes Anstaltsklima. 

Die Einstellungsent-
scheidung muss deutlich 
schneller passieren. 

Foto: May_Chanikran /
stock.adobe.com

Auf ein Wort
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Schlimm wird es, wenn der Zusammen
halt zerschossen wird / ist (die Basis 
der Sicherheit in einer JVA) und keine 
Unterstützung mehr findet. Die aktive 
Förderung von Gemeinschaft im Dienst 
ist eigentlich elementar für eine gute 
Arbeit, zumal die Gefangenen immer 
verhaltensauffälliger werden und das 
Personal hierdurch sehr, sehr gefordert 
wird. 

Reicht es, Teamtage und Supervision 
oder Gesundheitsprävention zu finan
zieren, wenn sich „der Ton“ von oben 
nach unten nicht ändert, die Wertschät
zung fehlt? 

Welche Folgen hat es auf das „Be
triebsklima“, wenn die Leitungsspan-
ne in den Anstalten viel zu groß ist, 
und die Führungskräfte der mittleren 
und unteren Ebene auch bei bestem 
Willen nicht erfüllen können, was ih
nen in ihrer „Bereichsleiterschulung“ 
an Führungskompetenzen und Verant
wortlichkeiten aufgezeigt wurde. Was 
passiert, wenn  Dienstplanung und Be
richtspflichten, Sicherheitsbegehungen 
und schließlich die Selbsteinteilung 
zum Stationsdienst (es ist sonst nie
mand mehr da, der eingeteilt werden 
könnte), am Nervenkostüm zehren. Be
denkt man dann noch, dass gerade die
se Gruppe bei ihrem Wechsel aus dem 

Schichtdienst in den Tagdienst durch 
den Verlust der DuZ noch richtig Geld 
verliert und mitunter Jahre auf das zur 
Funktion passende Beförderungsamt 
zu warten hat? In der Praxis zeigt sich, 
dass immer weniger Kollegen*innen 
sich bereit erklären, in die Führungspo
sition eines Bereichsleiters oder einer 
Bereichsleiterin zu wechseln. Die Lei
tungsspanne muss in vielen Anstalten 
faktisch halbiert werden, wenn die BL
Kollegen*innen überhaupt eine Chance 
haben sollen, ihre Führungsaufgaben 
gut – und all den Richtlinien und Kon
zepten entsprechend zu erledigen. Aber 
Papier ist geduldig. Konzepte überdau
ern ihr Dasein in Schubladen….

Es ist im übrigen kein Ausdruck 
von Loyalität, wenn sich Bedienstete 
wider spruchslos anpassen, schweigen 
weg ducken – gegebenenfalls müssen. 
Re signation und Absentismus stiften 
keine Sicherheit. Wertschätzung darf 
keine Sprechblase sein.

Es gibt doch einige Ansatzpunkte, 
die wir als hessischer Justizvollzug 
tatsächlich noch haben. Allein wir 
müssen es wollen – und zwar von oben 
nach unten und von unten nach oben. 
Manche Goldwaage sollte besser in der 
Schublade bleiben (statt mancher echt 
guter Konzepte, z. B. das neu überar

beitete Personalentwicklungskonzept 
für den hessischen Justizvollzug). Wir 
müssen tatsächlich an unserer „Attrak
tivität“ arbeiten, wenn wir personell 
nicht ganz und gar baden gehen wollen. 
Das „Schönreden“, wie toll alles ist, ge
nügt einfach nicht, wenn die Gesichter 
der Kolleginnen und Kollegen etwas 
völlig anderes ausdrücken.  

Wenn wir der Zusammenarbeit, dem 
Zusammenstehen (auch mal wieder zu
sammen feiern), dem  Zusammenhalt 
und der Rückendeckung wieder den 
Platz geben, der so wichtig ist im Jus
tizvollzug,  wenn wir nicht nur fordern 
sondern auch fördern, dann kann Per
sonalwerbung durch Kolleginnen und 
Kollegen auch wieder Überzeugungstat 
werden. – Nur mal so, als kleiner Zwi
schenruf und mit herzliche Grüßen von 
der Fachgewerkschaft im Justizvollzug.

PS: und natürlich spielen eine verfas
sungsgemäße Besoldung, verbindliche 
Dienstplanungen etc. eine große Rol
le bzgl. der Attraktivität des Arbeits
platzes. Der Arbeitsmarkt war noch nie 
so arbeitnehmerfreundlich, wie gerade. 
Wenn wir uns nicht auseinandersetzen 
und „nach“ oder gar gegensteuern, 
wird es richtig eng. In einigen Anstalten 
wirkt die Dienstplanung bereits beängs
tigend.  ■

Gefangenenzugänge – aber kein Arzt in Sicht !
Die Zahl der Gefangenen steigt in 
Hessen wieder, seit die zu Kurz- bzw. 
Ersatzfreiheitsstrafen verurteilten 
Ge fangenen nach der „Corona-Pau-
se“ wieder zum Haftantritt geladen 
werden. Da kommen in einer Anstalt 
eben mal 14 Gefangene an einem Wo-
chenende zusammen. 

Die Verurteilten werden von der Po
lizei aufgegriffen, in die nächste JVA 
gebracht; vorheriger Alkohol oder 
Drogenkonsum bzw. Abhängigkeit der 
Gefangenen werden für den Wochen 
bzw. Abend und Nachtbetrieb einer 
JVA dann ganz schnell zum Problem, 
insbesondere dann, wenn nicht einmal 
ein Krankenpflegedienst im Spät oder 
gar Nachtdienst in der Anstalt vertreten 
ist. Da heißt es dann für die Kolleginnen 
und Kollegen der Sicherheitszentrale, 
wo bekomme ich denn nun einen Arzt 
her, der die Haftfähigkeit bescheinigt. 
Gleiches gilt natürlich bei dringend not
wendigen bghVerlegungen. 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst – 
wenn er denn abnimmt – verweigert 
meistens die Anreise in die JVA. Kran
kenhäuser sehen sich nicht zuständig. 

In einer hessischen Anstalt waren an 
einem Abend drei Bedienstete mit zwei 
gerade neu zugegangenen Gefangenen 
unterwegs, bettelten in wenigstens drei 
Krankenhäusern um die Zugangsunter
suchungen, bis sie schließlich eine Ärz
tin fanden, die sich erbarmte. Was das 
für die in der Anstalt verbleibenden Be
diensteten bedeutet, liegt auf der Hand. 
In einer anderen Anstalt musste ein Ge
fangener ad hoc ausgeführt werden – an 
sich keine Außergewöhnlichkeit. Allein 
es wurde nicht das nächste Kranken
haus, sondern es musste raus in die Re
gion gefahren werden. Die verbleibende 
Besetzung in der JVA war mangels 
Anwesenheit ausgebildeter Bediens
teter im absoluten Notbetrieb. Da hätte 
wirklich gar nichts passieren dürfen, so 
ein diensthabender Zentralebeamter 
in der Rückschau. Und bzgl. der feh
lenden ärztlichen Unterstützung: die 
Vorschriftenlage ist eindeutig bei der 
Aufnahme von süchtigen Gefangenen. 
Was aber sollen die Bediensteten im 
Dienst tun, wenn sich kein Arzt findet, 
der bereit wäre, diese Untersuchungen 
vorzunehmen? Die Zentralebeamten, 
die alles versuchen, die Untersuchung 

nichtsdestotrotz zu organisieren, wer
den mitunter sogar angeblafft, werden 
gefragt, ob sie nicht wüssten, dass sie 
durch diese (nach ärztlicher Bewer
tung) sinnlos erscheinenden Untersu
chungen am Ende gar anderer Leute 
Leben gefährden, die tatsächlich einen 
Arzt benötigen. So läuft das tatsächlich 
in den Telefonaten ab. Wäre es nicht 
geboten, entweder die Vorschriftenla
ge anzupassen oder – wenn das nicht 
vertretbar erscheint – selbst einen me
dizinischen Notdienst (für mehrere An
stalten) einzurichten??? 

Ein Engpass nach dem anderen geht 
irgendwie vorbei. Es besteht schon lan
ge der Eindruck, dass  auf der Leitungs
ebene niemand nochmal hin oder gar 
zurück schaut und sich fragt, ob nicht 
doch ein Gegensteuern erforderlich ist. 

Und die Bediensteten schauen sehr 
genau, mit wem sie zum Dienst ein
geteilt sind im Hinblick auf die Hand
lungsfähigkeit der Dienstgruppe. Alle 
halten die Luft an und warten auf den 
nächsten Knall, denn die Zahl der Über
griffe steigt. Keiner will in der betref
fenden Schicht dabei sein. Verständli
cherweise.  ■

Auf ein Wort 2
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Elke Wiesbauer ist neue Bundesfrauenvertreterin 
Arbeitskreissitzung der Bundesfrauenvertretung des BSBD in Berlin 

Bei der vom 24. bis 26. Juni 2022 
durchgeführten Arbeitskreissitzung 
trafen sich die Frauenvertreterinnen 
der Landesverbände des BSBD aus 
den Bundesländern Sachsen, Ham-
burg, Brandenburg, Niedersachsen, 
Bayern und Hessen in den Gewerk-
schaftsräumen der Deutschen Polizei-
gewerkschaft Bund (DPolG) in Berlin.

Ein großer Dank geht hiermit an die 
sehr herzliche Gastfreundschaft des 
DPolG-Vorsitzenden Rainer Wendt, 
der DPolGFrauenvertreterin Angéli-
que Yumusak und ihrer Vorgängerin 
Sabine Schumann. Im Vordergrund 
der Gespräche zwischen den beiden Ge
werkschaften stand das Thema „Frauen 
im öffentlichen Dienst.“ 

Die Einladung zu einem gemütlichen 
Gemeinschaftsessen am wunderschö
nen Gendarmenmarkt in Berlin run
dete die Großzügigkeit der DPolG ab. 
Besonders auffällig ist, dass die Frau
envertreterinnen der einzelnen Bun
desländer viele Themen gleichermaßen 
beschäftigen. So zum Beispiel der mas
sive Personalmangel, der Umgang mit 

Diversität und das große Thema Coro
na. Der Kampf um klare, einheitliche 
Richtlinien und die Gleichstellung der 
Frauen im Justizvollzug stehen weiter
hin im Fokus. 

Nach einem erfolgreichen und regen 
Austausch wurde zur neuen Bundes
frauenvertreterin Elke Wiesbauer aus 
Bayern gewählt. Sie beerbt damit In-
grid Bernhardt aus Sachsen, für deren 

jahrelanges Engagement wir sehr dank
bar sind. Als Stellvertreterin ist Franzis-
ka Hofmann wiedergewählt worden.

Der neuen Vorsitzenden und ihrer 
Vertreterin bieten wir unsere volle Un
terstützung an und wünschen ihnen 
viel Kraft und Erfolg für die kommen
den fünf Jahre.

BSBD Fachgruppenvertreterin  
der Frauen Susanne Leib  ■

(v.l.n.r.) Ingrid Bernhardt, Franziska Hofmann, Elke Wiesbauer, Susanne Leib, Anett Matz und 
Anke Bewarder-Schwarz.  Foto: BSBD Frauenvertretung

Bowlingturnier des OV Butzbach
Gewerkschaftsabend brachte Spaß und Spannung 

Einfach mal wieder zusammen Spaß 
haben – das war lange Zeit nicht 
möglich. Jetzt endlich lassen die ge-
lockerten Pandemie-Verordnungen 
auch wieder Gewerkschaftstreffen zu. 

So war die Stimmung beim ersten Ge
werkschaftstag am 08. Juli 2022 lustig 
und ausgelassen. Es ging für die Mitglie

der ins MagicBowlCenter nach Gro
ßenLinden zum „SchwarzlichtBow
len“. Für den richtigen Ehrgeiz sorgte 
die Aufteilung der Teilnehmer * innen 
in zwei Teams, die gegeneinander an
traten. Zudem wurden die besten fünf 
Spieler mit kleinen Pokalen und Orden 
geehrt. Auf den ersten Siegerplatz er
spielte sich in dem spannenden Wett

kampf über drei Runden der Kollege 
Waldemar Hermann, dicht gefolgt von 
Benjamin Rühl und der Kollegin Stefa-
nie Johannes, die nur sehr knapp den 
2. Platz verpasste. 

Wir hoffen auf viele weitere Gewerk
schaftstreffen dieser Art und bedanken 
uns bei allen für die großartige Stim
mung.                                Susanne Leib  ■

Mit Spaß bei der Sache. Die Sieger des Bowlingturniers.  Fotos (2): BSBD Hessen
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